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Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind 

Inhalt der mit dem Tagungshaus in der Evangeli-

schen Akademie Meißen (Tagungshaus) und dem 

Kunden abgeschlossenen Vereinbarung.  

 

Der Vertrag kommt durch die Reservierungsbestä-

tigung bzw. die wechselseitige Zeichnung der 

Auftragsbestätigung des Tagungshause durch den 

Kunden zustande.  Nur befugte Personen sind 

berechtigt, den Vertrag zu unterschreiben. 

Das Tagungshaus hat zuvor keine Verpflichtungen 

gegenüber dem Kunden. 

Das Tagungshaus in der Evangelischen Akademie 

Meißen ist eine nichtselbständige Einrichtung der 

Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sach-

sens.  

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 

ausschließlich; entgegenstehende, von diesen 

Bedingungen abweichende Bedingungen des 

Kunden erkennt das Tagungshaus nicht an, es sei 

denn, das Tagungshaus hätte ausdrücklich schrift-

lich ihrer Geltung zugestimmt. 

 

Diese Bedingungen gelten für sämtliche Leistun-

gen des Tagungshauses, insbesondere für die 

Überlassung von Gästezimmern, anderen Räum-

lichkeiten und sonstigen Dienstleistungen.  

Die Unter- oder Weitervermietung der überlasse-

nen Räume sowie die Gebrauchsüberlassung an 

Dritte sind ausgeschlossen. 

Jegliche Art von Anzeigen, die den Namen des 

Tagungshauses beinhalten, bedarf der vorherigen 

schriftlichen Einwilligung durch das Tagungshaus. 

 

Die Gästezimmer stehen dem Gast am Anreisetag 

ab 13.30 Uhr zur Verfügung, ein Anspruch auf 

frühere Bereitstellung besteht nicht. Am Abreise-

tag muss das Zimmer spätestens bis 09.00 Uhr 

geräumt werden. Eine Verlängerung ist nach 

rechtzeitiger Absprache und gegebener Verfüg-

barkeit möglich. 

 

Der Kunde ist verpflichtet, alle Kosten, die durch 

den Kunden, im Auftrag oder auf Bitten des Kun-

den, 

seiner Gäste, Vertreter oder Mitarbeiter und Gehil-

fen für jegliche Waren oder Dienstleistungen ver-

ursacht werden, zu übernehmen. 

Sofern einzelne Rechnungspositionen umstritten 

sind, sind diese innerhalb einer Woche mit dem 

Tagungshaus zu klären. Sonstige Beträge sind 

sofort fällig und der Kunde hat diese gemäß o.a. 

Bestimmungen auszugleichen. 

 

Jegliche Art der Stornierung muss schriftlich er-

folgen. Im Fall der Annullierung durch den Kunden 

ist der Kunde verpflichtet, den folgenden Anteil 

der Preise der von ihm bestellten Zimmer und 

Dienstleistungen zu tragen, soweit er nicht einen 

geringeren Schaden des Tagungshaus nachweisen 

kann: 

 

Abbestellung der Veranstaltung 

Anzahl der Tage bis zum vereinbarten Veranstal-

tungsbeginn Annullierungsgebühren 

a) bis 56 Tage Berechnung entfällt 

b) von 14 bis 55 Tage 40% des vereinbarten Ge-

samtpreises 

c) von 0 bis 13 Tage 80% des vereinbarten Ge-

samtpreises 

 

Abbestellung von mehr als 20% der vereinbar-

ten Teilnehmerzahl 

Anzahl der Tage bis zum vereinbarten Veranstal-

tungsbeginn Annullierungsgebühren 

a) bis 56 Tage Berechnung entfällt 

b) von 14 bis 55 Tage 40% des vereinbarten Ge-

samtpreises 

c) von 0 bis 13 Tage 80% des vereinbarten Ge-

samtpreises 

 

Kurzfristige Abmeldungen von Einzelleistungen 

werden nicht verrechnet. 

 

Für die ordnungsgemäße Durchführung einer Ver-

anstaltung hat der Kunde des Tagungshauses die 

Anzahl der Teilnehmer spätestens 14 Tage vor 

Veranstaltungsbeginn mitzuteilen. Kommen weni-

ger Teilnehmer, hat der Kunde nach der mitgeteil-

ten, zumindest nach der vereinbarten Anzahl Zah-

lung zu leisten (siehe Abbestellung).  

Kommen mehr Teilnehmer und sind zusätzliche 

Unterbringung und Verpflegung möglich, wird 

gemäß der tatsächlichen Teilnehmerzahl abge-

rechnet. 

 

Die Verpflegung (v.a. Umfang und Zeiten) erfolgt 

nach Absprache spätestens 3 Wochen vor Beginn 

der Belegung. 

Sonderkostwünsche (vegtarisch, vegan, ko-

scher etc.) sind mit der Teilnehmerliste ebenfalls 

3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn anzumelden. 

Danach können diese Wünsche nur noch bedingt 

berücksichtigt werden. 

Speisen und Getränke dürfen zu Veranstaltungen 

grundsätzlich nicht mitgebracht werden. In Son-

derfällen und bei Einwilligung des Tagungshauses 

wird dafür eine Servicegebühr bzw. Korkgeld zur 

Deckung der Gemeinkosten erhoben. 
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Das Mitbringen und Lagern von Lebensmitteln, 

die aus gesundheitlichen Gründen benötigt wer-

den und im Hause nicht zur Verfügung stehen, ist 

nur möglich in einem für die Gäste zur Verfügung 

stehenden Kühlschrank. Eine Lagerung im Bereich 

der Küche ist ausgeschlossen. 

 

Das Tagungshaus haftet für die Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns. Sollten Störungen oder 

Mängel an den Leistungen des Tagungshauses 

auftreten, so wird sich das Tagungshaus nach 

unverzüglicher Anzeige durch den Kunden um 

Abhilfe bemühen. Vorbehaltlich einer Haftung 

durch das Tagungshaus aus §§701 ff BGB (Ein-

bringen von Sachen bei Gastwirten) haftet das 

Tagungshaus nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs-

sigkeit. 

 

Ist das Tagungshaus an dem Erbringen seiner 

Leistung durch höhere Gewalt (Brand, Streik, Un-

wetter, Krieg oder ähnliches) oder andere durch 

das Tagungshaus nicht zu vertretende Ereignis 

gehindert, oder ist absehbar, dass eine Hinderung 

eintritt, so sind die Parteien berechtigt, von dem 

Vertrag zurückzutreten. Dem Kunden steht in die-

sen Fällen kein Schadensersatzanspruch zu. 

 

Der Kunde haftet dem Tagungshaus gegenüber für 

Beschädigungen oder Verluste, die durch fahr-

lässiges oder vorsätzliches Verhalten des Kunden, 

seiner Gäste, Mitarbeiter, Vertreter oder Gehilfen 

verursacht werden. 

 

Das Mitbringen von Haustieren ist aus hygieni-

schen Gründen und mit Rücksicht auf weitere 

Gäste nicht zugelassen. Ausnahme besteht für 

Behinderten-Begleithunde.  

Der Halter haftet zusätzlich für während des Auf-

enthalts sowie auch im nach hinein festgestellte 

Schäden, verursacht durch den mitgeführten 

Hund. 

 

Das Tagungshaus behält sich vor, eine Veranstal-

tung abzusagen, falls berechtigte Anhaltspunkte 

bestehen, dass die geplante Veranstaltung sich 

nachteilig auf den Tagungsbetrieb auswirkt oder 

andere Gäste dadurch belästigt werden. 

Die Evangelische Akademie Meißen behält sich 

vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen 

und Personen, die rechten Parteien oder Organisa-

tionen angehören, der rechten Szene zuzuordnen 

sind oder bereits in der Vergangenheit durch ras-

sistische, nationalistische, antisemitische oder 

sonstige menschenverachtende Äußerungen in 

Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veran-

staltung und dem Tagungshaus zu verwehren. 

Das Übernachten im Pkw oder im mitgeführten 

Zelt ist auf dem gesamten Gelände untersagt. Der 

Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Teil-

nehmer seiner Veranstaltung entsprechend infor-

miert werden. 

 

Soweit dem Kunden ein Fahrzeugstellplatz auf 

dem Gelände oder im Parkhaus des Tagungshau-

ses zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch 

kein Verwahrungsvertrag zustande. 

Es besteht keine Überwachungspflicht des Ta-

gungshauses. Das Tagungshaus haftet nicht für 

Schäden am Fahrzeug, die auf einem überlasse-

nen Parkplatz entstanden sind. 

 

Für Beschädigung, Verlust, Diebstahl mit- oder 

eingebrachter Sachen und Wertgegenstände des 

Kunden haftet das Tagungshaus nicht. Zurückge-

bliebene Sachen des Kunden werden auf Anfrage, 

jedoch auf Risiko und Kosten des Kunden nachge-

sandt. Das Tagungshaus verpflichtet sich, die 

Sachen sechs Monate aufzubewahren. 

 

Der Kunde hat sich notwendige behördliche Ge-

nehmigungen für eine Veranstaltung rechtzeitig 

und auf eigene Kosten zu beschaffen. Ihm obliegt 

die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Auflagen und 

sonstiger Vorschriften. 

Für die Veranstaltung an Dritte zu zahlende Abga-

ben, z.B. GEMA-Gebühren, hat er unmittelbar an 

den Gläubiger zu entrichten. 

 

Jedem Teilnehmenden wird das Faltblatt  

„Informationen für unsere Gäste“  

ausgehändigt. Für Schäden, die auf Grund von 

Unwissenheit der Teilnehmer entstehen, über-

nimmt das Tagungshaus keine Haftung. Der Teil-

nehmer hat für die entstehenden Kosten aufzu-

kommen. 

 

Erfüllungsort der vom Tagungshaus erbrachten 

Leistungen ist Meißen. Sofern sich mit dem Kun-

den Streitigkeiten aus dem Vertrag ergeben, gilt 

als Gerichtsstand für diese Streitigkeiten Dresden. 

 

gez. M. Ahner 

Geschäftsführer 

Meißen, im September 2009 


